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NR. STELLUNGNAHME  ABWÄGUNG UND BESCHLUSS 
1.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ausgehend von o.g. Bauleitplanverfahren erkenne ich keine Betroffenheit in den Zustän-
digkeiten von Dezernat 54 der Bezirksregierung Köln (Obere Wasserbehörde). 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
Mario Göbel 
-- 
 
Bezirksregierung Köln 
Dezernat 54 - Wasserwirtschaft, Gewässerschutz 
50606 Köln 
 
Dienstgebäude: Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln 
Telefon: + 49 (0) 221 - 147 - 4650 
Telefax: + 49 (0) 221 - 147 - 2879 
mailto:mario.goebel@bezreg-koeln.nrw.de 
http://www.bezreg-koeln.nrw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keine Bedenken.  
 
Ein Beschluss entfällt. 
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2. 

 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sonstige Versorgungsunter-
nehmen wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 

Anlage 2
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3. 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sonstige Versorgungsunter-
nehmen wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 
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4. 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sonstige Versorgungsunter-
nehmen wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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5. Direktion Verkehr/FüSt  Bonn, 20.12.2013 

- Verkehrsplanung - 
 
 
 
Entwurf der 18. Änderung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 3 "Süd-
West" unter Anwendung des § 13 Baugesetzbuch 
Behördenbeteiligung gemäß § 13 (2) Ziff. 3 i. V. m. § 4 (2) BauGB 
Öffentliche Auslegung § 13 (2) Ziff. 2 und § 3 (2) BauGB 
Ihre Schreiben vom 13.12.2013 
Ihr Zeichen: 61 25 01/2-18 VÄ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen z. Zeit keine Bedenken. 
 
Im Auftrag 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Josef Schmitz, PHK  
PP Bonn / Direktion Verkehr  
-Führungsstelle/Verkehrsplanung-  
Königswinterer Straße 500  
53227 Bonn-Ramersdorf  
Tel.: 0228/15-6021  
FAX: 0228/15-1204  
mailto: Josef.Schmitz@polizei.nrw.de  
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de  
Internet: http://www.polizei-bonn.de  

 

 
 
Keine Bedenken.  
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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6.  

Keine Bedenken. 
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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7. 

 
Der Bebauungsplan Nr. 3 Süd-West wurde in den 1960er Jahren zur Er-
schließung weiterer Wohnbauflächen südlich der Kernstadt Rheinbachs 
aufgestellt. Die Wohnquartiere liegen westlich der bereits damals qualifizier-
ten Straße und sind über Sammelstraßen an die L 113 angebunden. 
 
Die Überplanung eines Teilbereiches des B-Planes Nr. 3 Süd-West im 
Rahmen der 18. vereinfachten Änderung beinhaltet keine Änderung der als 
„Allgemeines Wohngebiet (WA)“ festgesetzten Gebietsart. 
 
Im Zuge der Lärmaktionsplanung 2012 wurde für die L 113 eine Lärmkartie-
rung durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
(LANUV) erstellt. Die Karten verzeichnen einen Einwirkungsbereich bis zu 
einem Schallpegel LDEN > 55…< 60 dB(A) tags und LNIGHT > 50…< 55 dB(A) 
nachts. Die genannten Schallpegel für den Tag werden in einem Abstand 
von ca. 75 m zum Fahrbahnrand und die genannten Nachtwerte in einem 
Abstand von ca. 50 m zum Fahrbahnrand erreicht. Die im Geltungsbereich 
der 18. Vereinfachten Änderung liegenden Wohnbauflächen weisen eine 
Entfernung von ca. 200 m zum Fahrbahnrand der L 113 auf und werden 
von der vorhandenen, mehrgeschossigen Wohnbebauung abgeschirmt. Bei 
einer Verdoppelung der Entfernung nimmt der Schalldruckpegel um etwa 
3 dB(A) ab. 
 
Bezogen auf die heute anzunehmenden Verkehrsmengen sind keine rele-
vanten Beeinträchtigungen, städtebaulichen Missstände, insbesondere 
keine Gesundheitsgefährdungen durch Verkehrslärm zu erkennen. Vorkeh-
rungen im Bebauungsplan zum passiven Lärmschutz sind daher nicht er-
forderlich. 
 
Eine mögliche, individuell zu beurteilende Lästigkeit durch Verkehrsemissi-
onen der L 113 ist jedoch grundsätzlich nicht auszuschließen. Im Zuge von 
Neubaumaßnahmen oder Sanierungen sollte daher im eigenen Interesse 
einem ausreichenden passiven Lärmschutz Rechnung getragen werden.  
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An den Baulastträger bzw. die Stadt Rheinbach können diesbezüglich keine 
Entschädigungsansprüche und Ansprüche in Bezug auf Lärmsanierung 
geltend gemacht werden. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand kann davon ausgegangen werden, dass keine relevanten 
Beeinträchtigungen, städtebaulichen Missstände, insbesondere keine 
Gesundheitsgefährdungen durch Verkehrslärm eintreten werden. Vor-
kehrungen im Bebauungsplan zum passiven Lärmschutz sind daher 
nicht erforderlich. 
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8. 

 
Keine Einwände. 
 
 
Ein Beschluss entfällt 
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9.  

Keine Bedenken. 
 
 
Ein Beschluss entfällt. 

Anlage 2
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10.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die festgesetzten Bauhöhen 
werden eingehalten. 
 
 
Ein Beschluss entfällt. 

Anlage 2
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11.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Weitere Versorgungsunterneh-
men wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 

Anlage 2
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12.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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13.  
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Die sicherheitsrelevanten Empfehlungen der Polizei gehen, wie dargelegt, 
über die vom Katalog des Baugesetzbuches erfassten Festsetzungsmög-
lichkeiten eines Bebauungsplanes hinaus. 
 
Die Hinweise und Empfehlungen werden daher an die zukünftigen Bauher-
ren weitergeleitet. 
 
 
Kein Beschluss erforderlich.  
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14.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Kein Beschluss erforderlich.  
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15. Ihre Anfrage vom 13.12.2013 bezüglich der 18. vereinfachten Ände-
rung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 3 „Süd-West“. 
 
Sehr geehrte Frau Phiesel-Neumann, 
 
nach Prüfung Ihrer o.a. Anfrage teile ich Ihnen mit, dass keine vorhande-
nen und geplanten Anlagen des Wahnbachtalsperrenverbandes betroffen 
sind. 
 
Gegen Ihr Vorhaben besteht seitens des Wahnbachtalsperrenverband kein 
Bedenken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vera Förster 
Vermessungstechnikerin 
 
Fachgebiet Vermessung (PB/V) 
Wahnbachtalsperrenverband 
Siegelsknippen 
53721 Siegburg 
Tel. +49-2241-128-123 Fax -116 
www.wahnbach.de – Vera.Foerster@wahnbach.de 
 
Verbandsvorsteher: Landrat Frithjof Kühn 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Norbert Eckschlag 
Bankverbindung: Kreissparkasse Köln, BLZ 370 502 99, Kto.-Nr. 001 006 360 
IBAN: DE13 3705 0299 0001 0063 60, SWIFT-BIC: COKSDE33 
Commerzbank AG Filiale Siegburg, BLZ 380 400 07, Kto-Nr. 3323 003 
IBAN: DE29 3804 0007 0332 3003 00, SWIFT-BIC: COBADEFFXXX 
Finanzamt Siegburg, UST-IdNr. DE 123103760, Steuer-Nr.: 220/5989/0815 
 

 
Keine Bedenken.  
 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

Anlage 2
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16.  

Nicht betroffen.  
 
 
Kein Beschluss erforderlich.  

Anlage 2
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17.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Weitere Versorgungsunternehmen 
wurden beteiligt.  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 

Anlage 2
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18. 

 
 
Keine Bedenken.  
 
 
Ein Beschluss entfällt. 
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19. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Ein Beschluss entfällt. 
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20. 

 
Der Naturpark Rheinland erstreckt sich über gut 60 km bei einer Breite bis zu 
etwa 30 km und berührt drei Landkreise.  
Wie nebenstehend erwähnt liegt das Plangebiet in einer Anreise- und Siedlungs-
zone und ist bereits heute baulich genutzt.  
 
Die Hinweise des Naturpark Rheinland werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Ein Beschluss entfällt. 
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21. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Anlage eines Wendekreises ist aufgrund der vorhandenen bzw. geplanten 
Bebauung nicht möglich. Die Festsetzung einer Wendeanlage in den von der 
RSAG geforderten Abmessungen für 3- bis 4-achsige Müllfahrzeug würde den 
Rahmen der für den Verkehr bereit zu stellenden Anteil der Grundstücksflächen 
sprengen. Die geplante Wendeanlage auf dem privaten Baugrundstück lässt das 
zwar das Wenden von Lastkraftwagen (Lieferfahrzeugen) zu, jedoch nicht in den 
von der RSAG geforderten Dimensionen.  
 
Das Aufnehmen der Abfallbehälter kann weiterhin wie bisher vom Schulhof an 
der Königsberger Straße erfolgen. Ein Anfahren der Schulmensa über den 
Stichweg, der ebenfalls nicht in der notwendigen Breite festgesetzt werden kann, 
ist daher nicht erforderlich. Alternativ können die Abfallbehälter auch an der Bres-
lauer Straße aufgenommen werden.  
 
 
Beschluss: 
Eine Zuwegung und eine Wendeanlage in den von der RSAG geforderten 
Dimensionen kann auf den verfügbaren Grundstücksflächen nicht realisiert 
werden. Das direkte Anfahren der Schulmensa zur Entsorgung der Abfälle 
ist nicht erforderlich, das Aufnehmen der Abfallbehälter kann wie bisher 
vom Schulhof aus erfolgen.  

Anlage 2



Sachgebiet 60.2   |   Planung Umwelt        21.02.2014 
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 2 „Süd-West“, 18. Änderung 
Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung 
 
  

Anlage 2



Sachgebiet 60.2   |   Planung Umwelt        21.02.2014 
Bebauungsplan Rheinbach Nr. 2 „Süd-West“, 18. Änderung 
Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung 
 
22.  

Die Hinweise der Regionalgas GmbH & Co.KG werden zur Kenntnis genommen 
und bei Abriss der bestehenden Bebauung beachtet. Der Investor wird entspre-
chend informiert.  
 
Die Bebauungsplanänderung wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB durchgeführt. Externe Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 
Beschluss: 
Die Hinweise der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co.KG werden zur 
Kenntnis genommen.   
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23.  

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
In den Textteil zum Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenommen: 
 
 
Kampfmittelbeseitigung 
Beim Auffinden von Bombenblindgängern/Kampfmitteln während der Erd- 
/Bauarbeiten sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten sofort einzustellen und 
die nächstgelegene Polizeidienststelle, die zuständige Ordnungsbehörde oder 
direkt der KBD (Kampfmittelbeseitigungsdienst) zu verständigen.  
Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. 
 
 
Beschluss: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  

Anlage 2
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geringer als bei oberirdischen Parkplätzen. 
 
Im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren ist sicherzustellen, dass Geräu-
sche, die im Bereich der Rampe auftreten, das Arbeiten, Wohnen und die Ruhe 
der Umgebung nicht erheblich stören. 
 
 
Der Wert einer Immobilie wird durch viele Faktoren beeinflusst. Wertminderun-
gen als Folge einer Nutzung eines anderen Grundstücks ist für sich genommen 
noch kein Maßstab für die Zulässigkeit eines Vorhabens oder die Rechtmäßigkeit 
eines Bebauungsplanes. Konkrete Anhaltspunkte, dass sich durch die geplante 
dreigeschossige Wohnbebauung mit Staffelgeschoss ein unzumutbarer Wertver-
lust für die Immobilie der Einwender ergibt, sind nicht ersichtlich. Gegenüber dem 
derzeitigen Erscheinungsbild, das von der Gewerbebrache im Kreuzungsbereich 
Breslauer Straße / Königsberger Straße maßgeblich bestimmt wird, werden mit 
der geplanten konkreten Umsetzung der Bebauungsplanänderung positive städ-
tebauliche Effekte und eine Steigerung der Attraktivität des Quartiers erwartet. 
 
 
Die Aufstellung der Bebauungsplanänderung mit dem Hinweis auf die öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes und den Möglichkeiten zur Information wurde 
ortsüblich bekannt gemacht. Der Einwender hat von dieser Möglichkeit zur Infor-
mation Gebrauch gemacht. Ergänzend zur öffentlichen Auslegung wurden die 
Planunterlagen im Internet zur Information bereitgehalten. Die Aufstellung von 
Bebauungsplänen betrifft die ganze Öffentlichkeit. Der Kreis der von der Planung 
Betroffenen ist bei Planaufstellung nicht abschließend eingrenzbar, so dass mit 
individuellen Anschreiben und Informationen u.U. nicht alle Betroffenen erreicht 
werden. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den Ablauf des Beteiligungsver-
fahrens vorgeschrieben und im Baugesetzbuch normiert. 
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Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheinbach gewichtet die städtebaulich geordnete Weiter-
entwicklung des vorhandenen Geschosswohnungsbaus in zentraler ver-
dichteter Wohnlage höher als das verständliche Interesse des Nachbars an 
der Beibehaltung der derzeitigen städtebaulichen Situation. Diesem gegen-
über besteht das Interesse, das Quartier durch einen Geschosswohnungs-
bau in Verbindung mit Senioren gerechtem Servicewohnen auf einem bis-
her minder genutzten Grundstück als gute, innenstadtnahe Wohnlage wei-
ter zu entwickeln und zu festigen.  
Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes ergeben sich zwar Verände-
rungen im unmittelbaren Umfeld des Einwenders (Besonnung des Grund-
stücks, Zunahme des Verkehrs gegenüber der derzeitigen Mindernutzung), 
die subjektiv Einfluss auf die Wohnqualität haben können, erhebliche Be-
einträchtigungen sind jedoch nicht zu erwarten. Die Gebietsart wird nicht 
geändert. Im Hinblick auf die Stellplatzsituation tritt planungsrechtlich eine 
Verbesserung ein.  
Die städtebaulichen Veränderungen haben keine bodenrechtliche Relevanz, 
die eine Wertminderung der benachbarten Grundstücke begründen würde.  
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Der Bebauungsplan Nr. 3 Süd-West mit einer Gesamtfläche von 45 ha wurde 
Anfang der 1960er aufgestellt und in der Zwischenzeit mehrfach an geänderte 
städtebauliche Ziele und Erfordernisse angepasst. Unter anderem wurde mit der 
4.vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes (rechtskräftig seit dem 
1.12.1973) für das Grundstückstück des Einwenders eine Bebauung mit 2 Voll-
geschossen festgesetzt. Mit der IV. Änderung (rechtskräftig seit dem 1.11.1974) 
sind im Bereich der nun anstehenden 18. vereinfachten Planänderung, ein 45 m 
langer, eingeschossiger Baukörper mit Flachdach sowie insgesamt ca. 
27 Stellplätze als oberirdische Gemeinschaftsstellplätze festgesetzt. Die Nut-
zungsart ist Allgemeines Wohngebiet (WA). Im Rahmen des Maßes der bauli-
chen Nutzung wäre eine Tiefgarage zulässig, die Lage der Zufahrten ist nicht 
festgelegt. 
 
Es besteht kein Anspruch darauf, von jeglichen Veränderungen einer städtebau-
lichen Nutzungssituation im Umfeld des eigenen Anwesens verschont zu bleiben. 
Jedoch sind die Interessen der Nachbarn an der Beibehaltung des bestehenden 
Zustandes zu berücksichtigen. 
 
Die eingeschossige Flachdachbebauung wurde nicht aus nachbarschützenden 
Gründen festgesetzt. Sie ist begründet in der Festschreibung des Bestands einer 
Ladenzeile im Kreuzungsbereich Königsberger Straße / Breslauer Straße, die auf 
einem Ideenwettbewerb in den 1970er Jahren beruht. Aufgrund geänderter Nut-
zungsansprüche wurden die ursprünglichen Nutzungen (Gastronomie, Lebens-
mitteleinzelhandel) aufgegeben und eine adäquate gewerbliche Nachnutzung 
konnte nicht etabliert werden.  
 
Da das Grundstück in zentraler verdichteter Wohnlage liegt, soll im Zuge der 18. 
vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 Süd-West der vorhandene 
Bebauungsmaßstab des entlang der Breslauer Straße aufgegriffen werden und 
die dreigeschossige Wohnbebauung fortgesetzt werden. Im Kreuzungsbereich 
Breslauer Straße / Königsberger Straße wird mit Rücksichtnahme auf die in die-
sem Bereich festgesetzte zweigeschossige Bebauung die Geschossigkeit auf 
zwei Vollgeschosse reduziert.  
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Die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen wurden im Zuge der 
Planaufstellung berücksichtigt, erhebliche nachteilige Auswirkungen durch die 
Planung konnten nicht festgestellt werden. 
 
 
Besonnung / Belichtung: 
 
Das vom Einwender bezeichnete Grundstück Königsberger Straße 23 kann kei-
nem existierenden Flurstück zugeordnet werden. Es wird daher davon ausge-
gangen, dass sich die Ausführungen des Einwenders auf das Grundstück Bres-
lauer Straße 23 beziehen sollen. 
 
Der durch das Baufenster festgelegte Gebäudeabstand zur Nachbarbebauung 
und die maximalen Gebäudehöhen unter Berücksichtigung eines Staffelgeschos-
ses gewähren eine ausreichende Belichtung und Besonnung der nördlich und 
östlich gelegenen Wohngrundstücke. Zwar ergibt sich gegenüber der heutigen 
Situation eine Änderung der Sonneneinstrahlung, diese führt jedoch nicht zu 
einer gravierenden Verschattung und einer damit einhergehenden erheblichen 
Nutzungseinschränkung der auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelege-
nen Grundstücke.  
 
Mit der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenvorschrift sollen die Schutzgüter 
Belichtung, Belüftung, Besonnung und Sozialabstand zwischen Nachbarbebau-
ungen sichergestellt werden. Da der vorgesehene Baukörper dem Grundstück 
des Einwenders gegenüber die erforderlichen Abstandsflächen wahrt, bzw. sogar 
unterschreitet, sind Beeinträchtigungen durch den geplanten Baukörper als un-
beachtlich anzusehen. Die genannten Schutzgüter sind im vorliegenden Fall 
weiterhin gesichert.  
 
 
Lärm 
 
Stellplätze und Garagen sind in allen Baugebieten grundsätzlich zulässig, selbst 
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in Wohngebieten ist das mit einer zulässigen Nutzung verbundene Abstellen und 
Einparken von Kraftfahrzeugen und das damit einhergehende Lärmaufkommen 
hinzunehmen. Die Auswirkungen einer Tiefgaragenanlage, die zur Deckung der 
Stellplatzpflicht zur zulässigen Wohnbebauung auf dem Grundstück errichtet 
wird, sind daher grundsätzlich zu dulden. Im Hinblick auf das Gebot der Rück-
sichtnahme werden die Auswirkungen nicht zu erheblichen Beeinträchtigen der 
Nachbarschaft führen.  
 
Solche erheblichen Auswirkungen sind durch die in der Tiefgarage entstehenden 
ca. 20 Stellplätze und die vorgesehene Ein- und Ausfahrt nicht zu erwarten. Im 
Zuge der Planänderung wurden die notwendigen Stellplatzflächen oberirdisch auf 
der von der vorhandenen Wohnbebauung abgewandten Grundstücksseite sowie 
in Form einer Gemeinschaftstiefgarage festgesetzt. Im Hinblick auf verkehrliche 
Belange (Sichtdreiecke und Schulwegsicherung) wurden die An- und Abfahrten 
entzerrt und an drei Stellen gebündelt.  
 
Die Anordnung von ca. 20 Fahrzeugen in der Tiefgarage stellt gegenüber der 
bisherigen planungsrechtlichen Situation, Festsetzung einer Gemeinschaftsstell-
platzanlage mit 13 Stellplätzen entlang der Breslauer Straße, eine erhebliche 
Verbesserung dar, da neben den An- und Abfahrgeräusche der Fahrzeuge ins-
besondere die Geräuschspitzen durch Türenschlagen und Unterhaltung stark 
belästigende Faktoren darstellen. Auch ist die Bewegungshäufigkeit, insbesonde-
re in den Nachtstunden, in einer Tiefgarage (tags durchschnittlich 0,09 Bewe-
gungen pro Stellplatz / Stunde, nachts 0,01 Bewegungen pro Stellplatz / Stunde, 
s. a. Parkplatzlärmstudie Bayerisches Landesamt für Umwelt, 6. überarb. Aufla-
ge) deutlich geringer als bei oberirdischen Parkplätzen. Erhebliche nachteilige 
Auswirkungen sind auch hier nicht erkennbar. 
 
Im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren kann darüber hinaus durch 
geeignete bautechnische Verfahren sichergestellt werden, dass Geräusche, die 
im Bereich der Rampe auftreten, das Arbeiten, Wohnen und die Ruhe der Um-
gebung nicht erheblich stören. 
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Gebietsverträglichkeit 
 
Die mit einer allgemein bildenden Schule verbundenen Beeinträchtigungen sind 
in der Regel auch in Allgemeinen Wohngebieten als sozialadäquat und gebiets-
verträglich anzusehen.  
Bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 Süd-West wurde die 
Entwicklung eines zentralen Schulstandortes als Fläche für den Gemeinbedarf in 
den umgebenden Geschosswohnungsbau planerisch integriert. Das Grundstück 
grenzt ebenso wie die benachbarten Wohngrundstücke an ein Gebiet mit schuli-
schen Einrichtungen, zukünftige Nutzer der geplanten Wohnbebauung müssen 
die sozialadäquaten Geräusche aus der schulischen Nutzung tolerieren. Lärmin-
tensive Nutzungen , die bezogen auf ein Allgemeines Wohngebiet einen Schutz-
anspruch auslösen, wie beispielsweise Außensportplätze, sind nicht vorhanden 
 
 
Wertminderung 
 
Der Wert einer Immobilie wird durch viele Faktoren beeinflusst. Wertminderun-
gen als Folge einer Nutzung eines anderen Grundstücks sind für sich genommen 
noch kein Maßstab für die Zulässigkeit eines Vorhabens oder die Rechtmäßigkeit 
eines Bebauungsplanes. Konkrete Anhaltspunkte, dass sich durch die geplante 
dreigeschossige Wohnbebauung mit Staffelgeschoss gegenüber dem Fortbe-
stand der derzeitigen Gewerbebrache ein unzumutbarer Wertverlust für die Im-
mobilie der Einwender ergibt, sind nicht ersichtlich. Es wird keine Planung er-
stellt, die eine bodenrechtliche Relevanz hat. Die Gebietsart wird nicht geändert. 
 
 
Leistungsfähigkeit Knoten Breslauer Straße / Königsberger Straße 
 
Eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Knotens Breslauer Straße / 
Königsberger Straße ist aufgrund der geringen zusätzlichen Belastung nicht zu 
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erwarten.  
 
Im Zuge der Vorplanungen gab es eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
der verkehrlichen Anbindung des Objektes. Die im Bebauungsplan getroffenen 
Festsetzungen zur Anbindung der Stellplätze und der Zufahrt der Tiefgarage 
stellen den bestmöglichen Kompromiss zwischen der Schulwegsicherheit und 
der Verteilung der Verkehre auf die Breslauer und Königsberger Straße unter 
Berücksichtigung aller nachbarlichen Belange dar.  
Durch die im Bebauungsplan vorgesehene Umfahrung des Gebäudes, die rück-
wärtige Anordnung oberirdischer Stellplätze und durch die entsprechende Siche-
rung in einem städtebaulichen Vertrag wird eine Gefährdung von Schülern und 
Passanten durch das Rückstoßen parkender Fahrzeuge vermieden. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheinbach gewichtet die städtebaulich geordnete Weiter-
entwicklung des vorhandenen Geschosswohnungsbaus in zentraler ver-
dichteter Lage höher, als das verständliche Interesse des Nachbars an der 
Beibehaltung der derzeitigen städtebaulichen Situation. Durch die Umset-
zung des Bebauungsplanes ergeben sich zwar Veränderungen im unmittel-
baren Umfeld des Einwenders (Besonnung des Grundstücks, Zunahme des 
Verkehrs gegenüber der derzeitigen Mindernutzung), die subjektiv Einfluss 
auf die Wohnqualität haben können, erhebliche Beeinträchtigungen sind 
jedoch nicht zu erwarten. Dem gegenüber besteht das Interesse, das Quar-
tier durch einen Geschosswohnungsbau in Verbindung mit Senioren ge-
rechtem Servicewohnen auf einem bisher minder genutzten Grundstück als 
gute, innenstadtnahe Wohnlage weiter zu entwickeln und zu festigen.  
 
Den Anregungen des Einwenders, das Bauvorhaben um ein Vollgeschoss 
zu reduzieren und die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage zu verlegen wird 
nicht gefolgt. Die Geschossigkeit des Baukörpers wurde aus der Umge-
bungsbebauung entwickelt und setzt die vorhandene Bebauung der Bres-
lauer Straße in städtebaulich konsequenter Weise fort. Da Staffelgeschosse 
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auch auf den bereits vorhandenen mehrgeschossigen Wohngebäuden 
grundsätzlich zulässig sind, wurde im Zuge der Bebauungsplanänderung 
für die geplante Bebauung eine maximale Höhenbegrenzung festgesetzt. 
Die Anordnung der Tiefgaragenzu- und Abfahrt sowie der Stellplätze erfolg-
te bereits unter Berücksichtigung verkehrlicher Belange. Wesentliche As-
pekte dieser Planung waren die räumliche Entzerrung der einzelnen Grund-
stückszufahrten, insbesondere im Hinblick auf die Schulwegsicherung und 
unter Berücksichtigung aller nachbarlichen Interessen. 
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Die Hinweise auf die vorhandenen Niederspannungskabel werden zur Kenntnis genom-
men. Die der Versorgung des ehemaligen Lebensmittelmarktes dienenden Kabel werden 
im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes den konkreten hochbaulichen Erforder-
nissen angepasst. 
 
Das Kabel, das im Bereich der derzeit noch öffentlichen Wegeparzelle liegt, wird im Zuge 
der Umsetzung des Bebauungsplanes in öffentliche Flächen verlegt. Die Durchführung ist 
über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Eine dingliche Sicherung der Leitungstras-
se ist nicht erforderlich. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Festsetzung eines Leitungsrechts sowie eine dingliche Sicherung des der 
öffentlichen Versorgung dienenden Niederspannungsstromkabels ist nicht erfor-
derlich, da das Kabel im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes in öffentliche 
Flächen verlegt wird. 
Die Durchführung und Kostenübernahme ist über einen städtebaulichen Vertrag 
geregelt. 
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